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Zusammenfassung: Die Leitlinie zur Wasserqualität zahn-
ärztlicher Behandlungseinheiten, die im März 2015 bei der 
AWMF erschienen ist, wird vorgestellt. Behandlungseinheiten 
müssen mit Wasser betrieben werden, das Trinkwasserquali-
tät besitzt. Doch auch bei Einhaltung dieser Vorgabe können 
hohe mikrobiologische Belastungen des Wassers in der Ein-
heit vorkommen. Mögliche Ursachen dafür werden vor-
gestellt. Anforderungen an die mikrobiologische Qualität des 
Kühlwassers bei unterschiedlichen Behandlungsmaßnahmen 
an Patienten ohne und mit erhöhtem Infektionsrisiko werden 
definiert und Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko be-
schrieben. Um auch bei neuen Behandlungseinheiten die 
Wahrscheinlichkeit mikrobiologischer Kontaminationen zu 
reduzieren, werden Hinweise und Empfehlungen für die Pla-
nung und Ausführung der vorgeschalteten Trinkwasserinstal-
lation, sowie die Installation und den Anschluss der Einheit 
an das Trinkwassersystem gegeben. Für den Betrieb installier-
ter Behandlungseinheiten werden täglich durchzuführende 
Maßnahmen, in regelmäßigen Intervallen durchzuführende 
Entkeimungsmaßnahmen und Maßnahmen, z.B. bei hoher 

Summary: We present the guideline for water quality in 
dental units published in March 2015 by the AWMF. The  
operation of dental units requires water of drinking water 
quality. However, even when drinking water quality is en-
sured high levels of microbial contamination of water may 
be found. Possible causes are discussed and the require-
ments as to the microbial quality of the cooling water for dif-
ferent dental treatments for non-risk patients as well as pa-
tients with higher infectious risk are specified; higher-risk pa-
tients are defined. In order to reduce the contamination risk 
of new dental units, hints and recommendations regarding 
the planning, implementation and installation of the drink-
ing water system and for the connection of the unit to the 
drinking water system are provided. Regarding the operation 
of installed dental units procedures to be performed on a 
daily basis, disinfection procedures performed at regular in-
tervals as well as measures to eliminate high-level microbial 
contamination are described. The microbial water quality in 
dental units, as defined by Commission for Hospital Hygiene 
and Infection Prevention of the Robert Koch-Institute (KRIN-

Mikrobiologische Kontamination des Wassers von Behandlungseinheiten können Ursache für Erkrankungen von Patienten sein. 
Mögliche Ursachen und deren Vermeidung werden beschrieben.
Microbial contamination of water in dental units may cause adverse health effects in patients. Possible causes and their avoidance 
are described.
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Mikroorganismenbelastung beschrieben. Die Überprüfung 
der von der KRINKO vorgegebenen Wasserqualität erfolgt 
durch mikrobiologische Bestimmung der Koloniezahlen und 
Legionellen. Die Verantwortung für die Qualitätssicherung 
obliegt dabei dem Betreiber der Behandlungseinheit.
(Dtsch Zahnärztl Z 2015; 70: 362–366)

Schlüsselwörter: zahnärztliche Behandlungseinheiten; Betriebs-
wasser; mikrobiologische Kontamination; Hygienemanagement; 
KRINKO-Empfehlung

KO guideline), can be determined by means of bacteria and 
Legionella colony-forming unit (CFU) count. The operator of 
the respective dental unit is responsible for quality assurance.

Keywords: dental units; water of dental units; microbiological 
contamination; hygiene management; KRINKO guideline

Einführung

Die Leitlinie „Hygienische Anforderun-
gen an das Wasser in zahnärztlichen Be-
handlungseinheiten“ ist eine S2k-Emp-
fehlung der AWMF mit der Register-
nummer 075–002 und steht seit dem 
19.03.2015 auf der Internet-Seite der 
AWMF als Download zur Verfügung [6]. 
Die Anmeldung der Leitlinie erfolgte 
durch die „Deutsche Gesellschaft für 
Krankenhaushygiene“ (DGKH) und die 
„Deutsche Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde“ (DGZMK). 
An der Erstellung der Leitlinie waren 
weiterhin beteiligt: „Deutsche Gesell-
schaft für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie“ (DGMKG), „Berufsverband 
deutscher Oralchirurgen“ (BDO), „Bun-
deszahnärztekammer“ (BZÄK), „Deut-
scher Arbeitskreis für Hygiene in  
der Zahnmedizin“ (DAHZ) und die „Kas-
senzahnärztliche Bundesvereinigung“ 
(KZBV).

Durch die Novelle des Infektions-
schutzgesetzes [2] sind die Empfehlun-
gen der Kommission für Krankenhaus-
hygiene und Infektionsprävention 
(KRINKO) als Stand der medizinischen 
Wissenschaft anzusehen und haben 
unmittelbare rechtliche Bedeutung er-
halten. Die KRINKO definiert in ihrer 
Empfehlung „Infektionsprävention in 
der Zahnheilkunde – Anforderungen 
an die Hygiene“ [3] u.a. Anforderungen 
an die mikrobiologische Qualität des 
Wassers. Die hier vorgestellte Leitlinie 
soll Möglichkeiten aufzeigen, wie diese 
Anforderungen eingehalten bzw. bei 
kontaminierten Einheiten erreicht 
werden können. Sie richtet sich an alle 
in der Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde tätigen Personen und dient Her-
stellern von Behandlungseinheiten so-
wie von Reinigungs- und Desinfekti-
onsmitteln bzw. Verfahren zur Infor-
mation.

Mikroorganismen in den  
wasserführenden Systemen

Gemäß KRINKO darf in zahnärztliche 
Behandlungseinheiten nur Wasser ein-
gespeist werden, das den Anforder- 
ungen der Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV) [9] entspricht. Jedoch ist be-
kannt, dass auch bei Einhaltung dieser 
Vorgaben das Wasser während der Passa-
ge durch die Behandlungseinheit mi-
krobiell kontaminiert werden kann. 
Diese Kontaminationen rühren von Mi-
kroorganismen her, die sowohl durch 
das Trinkwasser selbst in das wasserfüh-
rende System, als auch durch retrograde 
Kontamination in die Wasserkanäle der 
Übertragungsinstrumente eingebracht 
werden können. Ursache der retrogra-
den Kontamination ist die Bildung eines 
Unterdrucks im Wasserkanal, der bei-
spielsweise beim Anhalten von Schlei-
fern und Bohrern entsteht. Dies führt zu 
einem Reflux, durch den neben Wasser 
auch Blut und Sekret mit den darin ent-
haltenen Mikroorganismen aus dem 
Mund des Patienten retrograd in die Be-
handlungseinheit gesogen wird.

Die eingetragenen Mikroorganismen 
besiedeln die inneren Wandungen des 
wasserführenden Systems und können 
sich dort vermehren. Faktoren, die das 
Wachstum von Mikroorganismen för-
dern, sind u.a. die günstigen Raumtem-
peraturen, ein geringer und diskontinu-
ierlicher Wasserfluss, Stillstandszeiten 
(Wochenenden, Urlaub), eine große 
Oberfläche der wasserführenden Leitun-
gen im Verhältnis zum Wasservolumen 
sowie die Schläuche selbst, die je nach 
Material Nährstoffe abgeben und so zum 
Wachstum der Mikroorganismen beitra-
gen können. Solche Biofilme bilden sich 
an der Phasengrenze zwischen Schlauch-
oberfläche und Wasserphase. Sie können 
kontinuierlich Mikroorganismen in das 
sie umgebende Wasser abgeben. Zudem 

kann der Abriss kleiner Biofilmflocken zu 
einer stark variierenden mikrobiellen 
Kontamination des Wassers führen. Häu-
fig siedeln sich im Biofilm Amöben an. 
Sie sind von besonderer Bedeutung, da in 
einer einzigen Amöbe Hunderte von Le-
gionellen vorkommen können [7]. Stirbt 
eine solche Amöbenzelle oder wird sie 
durch mechanische Scherkräfte zerstört, 
so werden die in ihr vorhandenen Legio-
nellen freigesetzt und in das umgebende 
Wasser abgegeben. Durch Einatmen der 
Legionellen-haltigen Sprühnebel kann 
es zur Erkrankung kommen. Mittels mo-
lekularer Typisierung konnte erstmalig 
eine mit dem Wasser einer zahnärzt-
lichen Behandlungseinheit assoziierte 
Legionellose nachgewiesen werden, die 
zum Tod des Patienten führte [8].

Trinkwasserinstallation

Das der Behandlungseinheit zugeführte 
Wasser muss Trinkwasserqualität im Sin-
ne der TrinkwV aufweisen. Daher sollte 
sich bei einer Neuinstallation oder einer 
Änderung der Trinkwasserinstallation 
der Auftraggeber die Einhaltung der Vor-
gaben der VDI/DVGW 6023 vertraglich 
zusichern lassen. Diese Richtlinie legt 
Anforderungen an Planung, Ausfüh-
rung, Betrieb und Instandhaltung von 
Trinkwasserinstallationen insbesondere 
unter dem Gesichtspunkt der Hygiene 
fest, wodurch eine Biofilmbildung in der 
Trinkwasserinstallation vermieden bzw. 
reduziert werden soll. In Anlehnung an 
die VDI/DVGW 6023 listet die Leitlinie 
die folgenden Maßnahmen auf, die da-
rauf abzielen, eine gute Durchströmung 
und einen guten Wasseraustausch in 
den Rohrleitungen zu erreichen. In der 
Praxis müssen diese Maßnahmen im 
Einzelfall abgewogen werden:
•  Vermeidung von Totleitungen und 

Stagnationsstrecken
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•  Ungenutzte Leitungen zu geplanten 
Installationen sollten nicht mit Wasser 
befüllt oder aber regelmäßig gespült 
werden.

•  Wasserverbraucher sollten durch-
geschleift werden, und die Armatur 
mit dem größten Wasserverbrauch 
sollte am Ende angeschlossen sein.

•  Materialien mit Wasserkontakt sollten 
mikrobiologischen Bewuchs nicht för-
dern.

•  Der Durchmesser der wasserführenden 
Wege sollte möglichst klein gehalten 
werden.

•  Da Wasserenthärter mikrobiologisches 
Wachstum begünstigen, sollte ihr Ein-
bau nur dann erfolgen, wenn der vom 
Hersteller geforderte Härtebereich 
nicht ohne weitere Maßnahmen er-
reicht werden kann. Er sollte möglichst 
klein dimensioniert, fachgerecht instal-
liert und regelmäßig gewartet werden.

Installation einer neuen  
Behandlungseinheit

Da die Desinfektionsanlagen von Be-
handlungseinheiten nur zum Betrieb 
mit Trinkwasser ausgelegt sind, sollte 
vor Installation einer neuer Behand-
lungseinheit der Lieferant in Abstim-
mung mit dem Betreiber sicherstellen, 
dass das zugeführte Wasser Trinkwasser-
qualität besitzt. Dies kann beispielswei-
se durch Untersuchung des Wassers 
durch ein akkreditiertes Labor erfolgen.

Andererseits muss das Trinkwasser 
vor dem Wasser der Behandlungseinheit 
geschützt werden, da dieses aus den 
oben genannten Gründen immer auch 
mikrobiologisch kontaminiert sein 
kann. Gemäß DIN EN 1717 [1] ist dieses 
Wasser in die Flüssigkeitskategorie 5 ein-
zuordnen und ist nach §2 Satz 1 Nr. 4 
TrinkwV nicht mehr Teil der Trinkwas-
serinstallation. Es wird als Prozess- oder 
Betriebswasser bezeichnet. Das Betriebs-
wasser der Einheit muss mittels einer Si-
cherungsarmatur Typ AA, AB oder AD 
(Freier Auslauf) vom Trinkwasser ge-
trennt sein. Durch eine solche Trenn-
kammer wird verhindert, dass kontami-
niertes Betriebswasser durch Rücksau-
gen oder Rückdrücken zurückfließt und 
so das Trinkwasser kontaminiert. Ein Be-
standsschutz für Einheiten ohne eine 
solche Sicherungseinrichtung besteht 
nicht. Vielmehr müssen diese in einem 
solchen Fall mit einer entsprechenden 

Sicherungseinrichtung nachgerüstet 
werden. 

Nach Installation, vor der Inbetrieb-
nahme sollte sich der Betreiber den hy-
gienisch einwandfreien Zustand der Be-
handlungseinheit bestätigen lassen. 
Dies kann durch Untersuchung von 
Wasserproben auf die geforderte mikro-
biologische Unbedenklichkeit aus den 
Auslässen der Einheit erfolgen.

Im Rahmen der Einweisung sollte 
der Lieferant den Betreiber über Maß-
nahmen zur dauerhaften Erhaltung der 
Wasserqualität gemäß Herstelleranga-
ben informieren. Dazu gehören bei-
spielsweise beizugebende Desinfekti-
onsmittel, regelmäßige Spülungen, In-
tensiventkeimungen oder Sanierungen 
und Wartungen. Des Weiteren sollten 
Dokumente, wie Bedienungsanleitung, 
Prüfprotokolle, Medizinproduktebuch 
und Wartungsformulare übergeben wer-
den.

Anforderungen an die  
Wasserqualität

Die Leitlinie differenziert, abhängig vom 
Immunstatus des Patienten und der Art 
des Eingriffes zwischen unterschiedli-
chen Anforderungen an die Wasserqua-
lität von Behandlungseinheiten:

1) Wasser zur Behandlung von  
Patienten ohne erhöhtes Infek-
tionsrisiko

Es entspricht den allgemein anerkann-
ten Prinzipien der Infektionspräventi-
on, das Risiko von Gesundheitsschäden 
durch Verwendung mikrobiologisch un-
bedenklichen Wassers zu reduzieren. 
Daher legt die KRINKO-Empfehlung [3] 
für die Koloniezahl einen Richtwert von 
100 KBE/ml bei 36 °C und für Legionel-
len von unter 1 KBE/ml fest. Bei Patien-
ten ohne erhöhtes Infektionsrisiko wer-
den diese Vorgaben der KRINKO als aus-
reichend angesehen.

2) Wasser zur Behandlung von  
Patienten mit stark erhöhtem 
Infektionsrisiko

In der Leitlinie findet sich im Bezug zur 
zahnärztlichen Behandlung und der 
Kontamination des Wassers eine Auflis-
tung von Patientengruppen mit stark 
erhöhtem Infektionsrisiko. Diese Auf-

listung ist eine Zusammenstellung aus 
den KRINKO-Empfehlungen „Anforde-
rungen an die Hygiene bei der medizi-
nischen Versorgung von immunsuppri-
mierten Patienten“ [4] sowie „Infekti-
onsprävention in der Zahnheilkunde“ 
[3]. Hierzu gehören beispielsweise Pa-
tienten mit Granulozytopenie, schwe-
rer aplastischer Anämie während einer 
intensiven immunsuppressiven Thera-
pie und Patienten während und min-
destens 6 Monate nach allogener Kno-
chenmark- oder Stammzelltransplanta-
tion.

Für diese Patienten sind bei allen 
zahnärztlichen Behandlungen zur 
Kühlung sterile oder sterilisierte Lösun-
gen zu benutzen. Es sollten externe 
Spülsysteme eingesetzt werden. Statt 
dieser Lösungen ist es auch möglich, 
Wasser aus Entnahmestellen mit end-
ständigen Bakterienfiltern oder eine ex-
terne Kühlung mit einer sterilen Spül-
lösung aus einer separaten Spritze zu 
verwenden.

3) Eingriffe, die eine  
Wasserkühlung erfordern

Bei allen zahnärztlichen Maßnahmen 
mit Hitzeentwicklung, die eine kontinu-
ierliche Kühlung erfordern, unterschei-
det die KRINKO [3] zwischen Maßnah-
men mit unterschiedlichen Anforderun-
gen im Hinblick auf das Infektionsrisiko 
und leitet daraus Empfehlungen für das 
Kühlwasser der Übertragungsinstru-
mente ab:
a) Bei zahnärztlicher Behandlung gesun-

der Patienten inkl. kleinerer chirurgi-
scher Eingriffe ohne primären Wund-
verschluss wird das Betriebswasser der 
Einheit als ausreichend angesehen.

b) Bei zahnärztlich-chirurgischen Ein-
griffen mit nachfolgendem Wundver-
schluss wird der Einsatz steriler Spül-
lösungen empfohlen.

c) Auch bei allen zahnärztlich-chirurgi-
schen Eingriffen an Patienten mit 
stark erhöhtem Infektionsrisiko wird 
der Einsatz steriler Spüllösungen emp-
fohlen.

Betrieb einer  
Behandlungseinheit

Bei regelmäßig und sorgfältig durch-
geführten Hygienemaßnahmen kann 
der Richtwert der KRINKO [3] von 
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100 KBE/ml in der Regel eingehalten 
werden. Höhere Werte weisen auf eine 
ausgedehnte Biofilmbesiedlung des was-
serführenden Systems der Behandlungs-
einheit hin und erfordern entsprechen-
de Gegenmaßnahmen. Generell ist zu 
empfehlen, alle durchgeführten Maß-
nahmen gut zu dokumentieren.

Zu den täglich bzw. regelmäßig 
durchzuführenden Hygienemaßnah-
men gehören:

1) Spülen des wasserführenden 
System

Das Spülen sollte zu Beginn des Arbeits-
tages an allen wasserführenden Ausläs-
sen erfolgen. Dazu werden alle Entnah-
mestellen ohne aufgesetzte Instrumente 
für 2 Minuten gespült. Dies soll zu einer 
Reduktion von Mikroorganismen, die 
sich während der Stillstandszeit (z.B. 
über Nacht) angereichert haben, füh-
ren.

Einen nicht in der Leitlinie enthalte-
nen Hinweis möchten wir in diesem Zu-
sammenhang noch geben: Es ist emp-
fehlenswert, beim Spülen des wasser-
führenden Systems bei den Entnahme-
stellen mit den größten Volumenströ-
men zu beginnen. Dies dürften in aller 
Regel das Speibecken und der Mundglas-
füller sein. Durch diese Abfolge wird fri-
sches Wasser in die Behandlungseinheit 
gespült, bevor dann die Entnahmestel-
len mit geringeren Volumenströmen ge-
spült werden.

2) Retrograde Kontamination

Die KRINKO empfiehlt, zwischen der 
Behandlung von zwei Patienten und am 
Ende des Behandlungstages alle im 
Mund des Patienten benutzen Systeme 
über einen Zeitraum von ca. 20 Sekun-
den zu spülen. Dadurch sollen evtl. vor-
handene Mikroorganismen reduziert 
und so die retrograde Kontamination 
vermindert werden. 

3) Betriebswasserkonditionierung

Darunter versteht man ein Dosiersys-
tem in der Behandlungseinheit, das 
dem Wasser aus einem Vorratsbehälter 
proportional zum Verbrauch ein Des-
infektionsmittelkonzentrat zudosiert. 
Dieses System dient nur zum Erhalt der 
Wasserqualität innerhalb der Einheit. 
Es kann aus kontaminiertem Wasser 

kein Wasser mit Trinkwasserqualität er-
zeugen.

Das Dosiersystem ist gemäß Herstel-
lerangaben zu kontrollieren. Insbeson-
dere ist auch auf den Verbrauch an Des-
infektionsmittel zu achten, denn je 
nach Ausführung kann die Injektions-
düse durch trocknendes Desinfektions-
mittel verstopfen und dem Wasser in ei-
nem solchen Fall zu wenig Desinfekti-
onsmittel zugeben.

4) Zentrale Desinfektionssysteme

Im Unterschied zur Betriebswasserkon-
ditionierung wird bei einem zentralen 
Desinfektionssystem das Desinfektions-
mittel bereits dem Trinkwasser zugege-
ben. Dieses so behandelte Wasser wird 
anschließend der Behandlungseinheit 
zugeführt. In diesem Fall gilt das „Mini-
mierungsgebot“ der TrinkwV [9], das be-
sagt, dass dem Trinkwasser Aufberei-
tungsstoffe nur aus zwingenden hygie-
nischen und technischen Gründen und 
stets nur im unbedingt notwendigen 
Ausmaß zugegeben werden sollen. Des 
Weiteren sind die Herstellerangaben im 
Hinblick auf die Kompatibilität mit der 
internen Betriebswasserkonditionie-
rung sowie der Materialverträglichkeit 
zu beachten. 

Neben den regelmäßig durchzufüh-
renden Maßnahmen werden die folgen-
den Maßnahmen diskontinuierlich, zu 
Zeiten ohne Patientenverkehr durch-
geführt. Dies sind:

1) Intensivdesinfektion oder  
Sanierung

Hierbei wird das wasserführende System 
der Behandlungseinheit mit einem hö-
her konzentrierten Desinfektionsmittel 
geflutet, das über einen definierten Zeit-
raum (z.B. über Nacht oder über das Wo-
chenende) darin verbleibt. Anschließend 
muss das Desinfektionsmittel wieder aus 
der Behandlungszeit ausgespült werden.
Durch diese Maßnahme sollen die inne-
ren Wandungen des wasserführenden 
Systems desinfiziert werden. Eine Inten-
sivdesinfektion ist zu empfehlen:
•  Zyklisch nach Angaben des Herstellers
•  Zusätzlich bei höherer Mikroorganis-

menbelastung
•  Nach längeren Stillstandszeiten. Da-

runter werden in Anlehnung an die 
VDI/DVGW 6023 mehr als 3 Tage ver-
standen.

2) Biofilmreduktion (Biofilm  
Removing)

Liegt eine sehr hohe Mikroorganismen-
belastung vor oder lässt die Durchfluss-
menge des Betriebswassers der Einheit 
nach, so ist eine Biofilmreduktion emp-
fehlenswert. Diese ist eine stufenweise 
Reinigung des wasserführenden Systems 
mit verschiedenen Lösungen. Dann wird 
mit einem geeigneten Desinfektionsmit-
tel für mehrere Stunden geflutet und ab-
schließend gespült. Die Abfolge und die 
Verweildauer der einzelnen Lösungen 
sind vom Hersteller vorgegeben.

Durch die intensive Behandlung 
werden anorganische und organische 
Bestandteile des Biofilms gelöst. Dies 
kann temporär zu einer massiv erhöhten 
Koloniezahl führen, was den Betrieb der 
Dentaleinheit unmöglich machen 
kann. Daher wird in der Leitlinie emp-
fohlen, die Vor- und Nachteile einer Bio-
filmreduktion sorgfältig abzuwägen und 
auf konkrete Erfahrungen des Herstellers 
in Bezug auf den speziellen Typ der je-
weiligen Dentaleinheit zurückzugreifen.

Prüfung der Wasserqualität

In der KRINKO [3] werden Empfehlun-
gen sowohl für die mikrobiologische 
Qualität des Wassers als auch für Unter-
suchungsintervalle gegeben. Sofern kei-
ne Anhaltspunkte für Mängel vorliegen, 
sieht die KRINKO die jährliche Überprü-
fung einer Entnahmestelle als sinnvoll 
an. Diese Aussage bewertet die KRINKO 
mit Kategorie III [5], d.h. die Entschei-
dung, ob eine Überprüfung erfolgt oder 
nicht, liegt in der Verantwortung des Be-
treibers. Allerdings muss jeglicher Ver-
dacht auf eine wasserbedingte Infektion 
durch eine zahnärztliche Behandlung 
eine anlassbezogene Nachuntersuchung 
zur Folge haben.

Erfahrungsgemäß kann die mikro-
biologische Qualität des Wassers sich in-
nerhalb weniger Tage oder Wochen sehr 
schnell verändern. Mikrobielle Kon-
taminationen des Wassers sind optisch 
nicht zu erkennen und können nur 
durch mikrobiologische Untersuchun-
gen nachgewiesen werden. Sie eröffnen 
dem Betreiber somit eine wichtige Mög-
lichkeit zur Einschätzung der hygie-
nischen Qualität des Wassers.

Die Entnahme der zu untersuchen-
den Probe erfolgt nach Ablaufen des 
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Wassers über einen Zeitraum von 20 Se-
kunden und sollte durch geschultes Per-
sonal durchgeführt werden (Kat. III). Die 
mikrobiologische Überprüfung umfasst 
die Bestimmung der Koloniezahl bei 
36 °C sowie die Bestimmung von Legio-
nellen durch ein Labor mit entsprechen-
der Erfahrung. 

Im Anhang der Leitlinie werden 
die juristischen Rahmenbedingungen 
erläutert und wichtige Gesetze, Verord-
nungen, Normen und Empfehlungen 
genannt. Er enthält Empfehlungen für 
Hersteller von Behandlungseinheiten 
und beschreibt mit wenigen Worten 
häufig verwendete Desinfektionsmittel 
und -verfahren. Wird die Kontamina- 
tion einer Behandlungseinheit fest-

gestellt, so ist die Checkliste als Hilfestel-
lung zur Eingrenzung und Lokalisation 
der Ursachen gedacht.

Der anschließende Leitlinienre-
port beschreibt u.a. die Erstellung der 
Leitlinie und die daran beteiligten 
Fachgesellschaften und Organisatio-
nen. Die Verabschiedung der Leitlinie 
durch die beteiligten Fachgesellschaf-
ten erfolgte am 28.02.2015. Die nächste 
Überarbeitung ist für September 2019 
geplant.  

Interessenkonflikte: Die Autorinnen 
erklären, dass kein Interessenkonflikt im 
Sinne der Richtlinien des International 
Committee of Medical Journal Editors 
besteht. 
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